
Schornsteinfegerrecht; 

Bestellung zur bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger 

 
Bekanntmachung 

der Regierung der Oberpfalz 
vom 06.12.2024, 

Az.: ROP-SG23-2206.1-199-3-9 

 

„Herr Rainer Schulze wird mit Wirkung ab 01.01.2025 zum bevollmächtigter 

Bezirksschornsteinfeger auf den öffentlich ausgeschriebenen Kehrbezirk Wiesau 

bestellt." 

Der Kehrbezirk umfasst folgende Gebiete:  

Vom Landkreis Tirschenreuth die Gemeinden Falkenberg (ohne die Teile 

Bodenreuth, Gumpen, Hanfmühl, Holzmühl, Pirk und Thann), Fuchsmühl (ohne den 

Teil Güttern), Wiesau (ohne die Teile Hechtmühle, Hurtingöd, Leugas, Muckenthal, 

Schönfeld, Triebendorf, 'Veitmühle); aus der Gemeinde Waldershof die Teile 

Helmbrechts und Poppenreuth; 

 

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können bei der Regierung der Oberpfalz, SG 23, 

Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.  

Regensburg den 06.12.2024 

Regierung der Oberpfalz 


